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chen Gefeges dem Saugrafen zu '). RK. Karl der Große Hat
für WÜte eigene VBorfchriften nufgefteltt %).

Even diefe Eintheilung der Gnue in Zehentheile und Hun-
derte und die darauf gegründeten Gerichte mit eigenen Miauftät-
ten, Malverfammfungen und Vorftehern (Jopan, Zopan, Suppan)
findet fich urkundlich erwiefen in allen Landtheifen der unterfteie-
rifchen, Erainerifchen und farantanifchen Stovenen 2).

Die Fönigliden Sendgrafen, KRammerboten oder Landes:
commiffarien, Missi Dominici, Missi Camerae. %on

Strafen und Wehrgeld. Weitere Gefchäfte des Oaugrafen

außer dem Öericte.

Um die gefammte Provinzenverwaltung in weltlichen fowoht

als in geiftlichen Dingen, die Nechtspflege vorzüglich und die ©e-

fegäfte der Gaugrafen und ihrer untergeordneten Richter zu benuf-
fichten, und um die Befchwerden der Gnuenbewohner, denen Recht
und Urtheil vorenthalten oder gar verweigert worden war, zu ver-
nehmen und abzuthun, gab es nach auftrafifcher Einrichtung auch
in alfen bajonrifchen VBorländern ein Snftitut außerordentlicher Nic)-
ter in erfter und zweiter Snftanz, die Sendgrafen, Lönigli-
che Kammerboten oder föniglihe Landescommiffarien.
Sie wurden meift aus. altverdienten Männern am Hofe (Erzbi-
fchöfe, VBifchöfe, Aebte, altgediente Gaugrnfen) genommen und
gewöhnlich je zwei und zwei, ein Onugraf und ein Bifchof oder
Abt mit einem eigenen Landesbezirt (Missaticum) betraut 9), Se-
der Gendgrof hatte feinen Diftrict ordentlicherweife viermal deg
Sahres zu bereifen, an verfchiedenen Orten, und zwar unter Kö-
nigsbann, allgemeine Bolksverfammklungen beftimmter Onue zu Hal:
ten, wozu alle Önugrafen mit ihren Beigrafen und Schöffen zu
erfcheinen hatten. Hier hatte er den ganzen inneren Landeg- und
Bolfszuftend zu erheben, den Lebenswandel der Onugrafen, der
Bifchöfe und Aebte, der Geiftlichkeit auf dem Lande zu unterfu-

 

2) Lex'Bajuvar. p. 266. Comesin suo comitatu ponat ordinationem su-
per Centenarios et Decanos, ut unusquisque praevideat suos, quos regil.

?) Capitul. Aquisgran. Anni 802. — Perz, IH. 94.
3) Rettenpacher, Annal. Cremifan. 24— 27. 28 — 30. — Resch, Annal,

Sabion. II. 633.

*) Capitul. Carol. M. et Ludov. Pii. Perz, III. 143. 218 — 219.
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chen, die Befolgung der Neichsgefege und Eöniglichen VBerordnun-
sen zu bewähren und deren Dernachläffigung abzuftellen Y), die
Defchwerde über vernachläffigte oder verweigerte Suftizpflege der
Önugrafen und unteren Richter anzuhören und abzuthun, andere
vorgebrachte Klagen zu entfcheiden, fälfchlich angefprochenes oder
wirklich ufurpirteg Befisthum wieder an die wahren Eigenthümer
surüf zu fchaffen, jeden Grafen und deffen Eentenarier, welche
den Heerbann in ihren Bezirken nufboten und anführten, zu con-
trofiven und hierin alle VBerrüfungen der Unbemittelteren und
Gemeinfreien durch die reicheren Saalherren und mächtigeren Ba-
falten Hintanzuhalten und, nach Befchnffengeit der vorgebrachten
Bälle, eigene Anordnungen zu erlaffen 2). Es war endlich nuc)
ein Hnuptgefehäft der Sendgrafen, bei jedem Herrfcherwechfel im
fräntifch -deutfehen Reiche fogleich ihre Bezirke zu bereifen und
überall den Unterthangeid des Gehorfams und der Treue bon
allen Landesbewohnern, den Hochedeln, Edeln geiftlfichen und welt:
lichen Standes und aller freien Wehren in feierlichen VBerfomm-
lungen aufzunehmen 3). Gegen Entfeheidungen der Kammerboten
fand Sedermann die Berufung auf den föniglichen Hofrichter oder
Pfalsgrafen (Comes Palatii), und in vorbehnftenen Fällen an den
Monarchen feldft offen. Wefen und Wirkfamteit der Kommerge:
fandtfehaften erhob KR, Karl der Große zu hoher Volltommenpeit,
und öndurch nm die wahrhaft befebende Geele und Einheit, unbe-
föhndet den einzelnen DBolfsperfaffungen, in die ganze Gtantsver-
waltung. Die daraus herporgegangenen Sefammtberichte über den
Zuftand der Provinzen und über die Amtsführungen der Grafen
und Bifchöfe und ihrer untergeordneten Richter wurden nuf den jähr-
lichen Neichsverfammfungen, wie die anderen Allgemeinen Neichg-
angelegenheiten, Oegenftand der Berathungen mit den Reichsftän-
den, und der DVerbefferungen. Durch die Gendgrafen wurden der
Sewart des Adel? Schranten gefest und derfelbe, ohne irgend eine
Erniedrigung, an der Unterdrückung des DVBorks gehindert. Durch
die Eöniglichen Kammerboten wurde jeder Mißbrauch der Armntsge-
walt der Gtantsbenmten möglichht befchränkt, ohne fie in ihrer
Thätigkeit zu hemmen. Den Verfall des Sendgrafeninftituteg be-
gründete dns fehnelle Wachfen der Stände und die fich wiederer:

 

2) ‚Perz, IN. 135.

=) Perz, II. 97 — 99. 122. 123. 163. 164. 216 — 219,
®) Perz, III. 98. 99,
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hebende Macht der Herzoge und der Diarkgrafen. Das Send:
grafenamt kam nach und nach in ihre Händes Adel und Staats:
beamte hatten daran num nicht mehr die alte Gegentraft, von der
Unterdrürfung des Volkes adgehaften zu werden; fie ftürjten die-
fes daher in einen Zuftand allgemeiner Hörigkeit, aus welchem
e3 fich erft durch das Aufblühen der Städte zur Freiheit wieder
erheben konnte. — Um Ungehorfam und Frevel gegen die Natio-
nalgefege und königlichen Verordnungen zu beftrafen, beftand, als
feitgefehtes Ziwangsmittel, der Bann, die Strafe an Leib, Leben
und Gut (Oeröftrnfe und Gütereinziehung). Das altbajunarifche
Sefeh erkennt al$ die Höchiten Verbrechen gegen den großen Fried:
borg des ganzen Volkes, Anfchläge auf dns Leben de$ Herzogs
(si quis in necem Dueis consiliatus fuerit), Empörung im Lande

oder im Heere (Carmulus), Verrat de$ Landes oder nuch nur
einer onterfändifchen Drtfchnft im Lande an auswärtige Feinde
(si inimicos in provineiam invitaverit), Für diefe Fäle beftimmt

jenes Gefeh Leib und Lebensftrafe und Einziehung aller Güter
des Thäters. Sn allen anderen Bergehungen biieben Leben, Leib.

und Snalgut eines freien Mannes ungekräntt. Für alfe andern uner-
Ynubten Handlungen gegen Leib (VBerftümmlung), Out, Stand und

Ehre einer Perfon (VBerfegung eines freien Mannes in den Otand

und dns Verhäftniß der Knechtfehaft), ale Befchädigungen durch

Diebftagl, Raub und Gewalt, Plagium, Mord, VBerwundung, Snjus
rien, Sungfrauenraub, Witwerrentführung, fleifchliche Verbrechen,
Befchädigung einer Perfon oder der Ernte eines Andern durch
Zauberei, VBerkehung des Gaftiehts und eines fremden Neifen-
den '), und andere widerrechtliche Handlungen war Geldbann,
eine Gefdftrafe, und zwar voller Schndenerfag (Capitula, auch
Widrigildom), und die Zahlung einer gewiffen Buße, einer ge-
wiffen Zare oder Währung (Multa), WeHrgeld, Wehregeldum
(Gompositio) genannt *), nad) dem Stande des Befchhdigten, des
Befhädigers, und nach DBefchaffenheit der Umftände, nach dem
Grade der Wichtigkeit, dev Onttung und Art der That (ob fie

{himpflich, feig, niedrig, gegen Frauen, Kinder u, dgl. vollbracht
worden fey?) bemeffen, an den Befchädigten oder an deffen Exben
zu entrichten (und zwar nl$ Angild, T'wigild, Trigild, Octogild,

Norigild). Man unterfchied Hiebei genau den Königsbann, di.

 

2) Lex Bajuvar, p. 265. 274. 278. 283. 285. 303.

2) Lex Bajuvar. p. 287 — 290.
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die höchfte Strafe zu 60 Pfunden (welche jedoch erhöht werden
Tonne) '), und den Grafenbann zu 12 Pfunden. Die Leiftung
de8 Wehrgeldeg ward fo ftrenge gefordert, daß feldft die Freiheit
verloren ging, bi8 Alles entrichtet war. Um aber die GStrafgemwart
überall in gehöriger Kraft und Achtung zu erhalten, waren in je-
dem Snue Kerker und Hochgericht anbefohlen »). War die fre-
velhafte Handlung zugleich ein Sriedenshruch, fo mußte auch dem
Biscus (und fpäterhin an die befreiten Gerichte oder ©erichtsher-
ven) eine Buße, Fredum genannt, und eine gleiche (Delatora,
Dilatora) an den Nichter, melcher die gerichtliche Sühnung voll-
führte, bezahlt werden (nl$ Merces compositionis) 3), Diefe Gtraf-
gelder (Wadium) machten nuch einen großen Theil der Gerichtg-
einkünfte für den Gnugrafen, feloft nach den Andeutungen de8 ba-
juoarifchen Gefeßes, aus 9%. Seder Sanlherr büßte die widerrecht-
lichen Handlungen feiner Hörigen, Knechte und Leibeigenen. Konnte
der Befchädiger nicht zahlen, fo hafteten feine Erben. Sn der
Regel durften nur volffommen Leibeigene förperlich, gewöhnlich mit
Peitfchenhieben, mit Storfftreichen, mit Entmannung und mit dem
Zode beftraft werden ), Wegen wiederholter DBerlegung der Sonn-
tagsfeier durch Enechtliche Arbeiten wurden nuch freie Männer för-
perlich gezüchtigt 9. Aug den Hauptoerbrechen gegen die Nation
der Dajuparier wurden fpäter DBerbrechen gegen dns Neichsober-
haupt in dem nach und nach ausgebildeten Begriffe von Majejtäts-
berbrechen. SHochverrath, Defertion vom Heere (Harisliz) und
Mebergang zum Feinde wurden gleich geachtet. Aus der Eporhe
vom neunten big in dns zmölfte Sahrhundert erwähnen die Urfun-
den nur drei Fälle von Dinjeftätsperbrechen: einen ungenannten
Enrantanifehen Landesedeln, reichen Saalyeren, $. 860 — 890, bei
deffen Beftrafung der größte Theil feiner Domänen, der Stadt und
Umgegend Bettau, dem Föniglichen Fiscug verfallen war 7); den

 

—

2) Perz, III. 34 — 35.
2) Lex Bajuvar. p. 265. — Perz, III. 188.
3) Lex Bajuvar. p. 258. 259. 260. 271. 292.
*) Lex Bajuvar. 271.
>) Lex Bajuvar. 257. 258. 290.
6) Lex Bajuvar, 282.
7?) Ex parte nostra addimus tertiam partem civitatis Pettoviam, quae pro-prietas Carantani fuit, illique dijudicatum est,.co quia nostrae majesta-{is reus criminatus est constare.
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farzburgifchen Erzbifchof Herord ') und Votho den Starten, aus
dem Gefchlechte der Grafen im Traun und Leobengaue, welcher
nach dem Urtheilsfpruche deg Fürftengerichts alle feine Bejigun:
gen im Mattau- und Hengeftgaue an der Mur zu St. Mar-
fin und Gtrafgang bei Grit $. 1055 verloren hatte °). Noch
fpäter kommen auch auf alle Handlungen, worüber der Berbrecher
auf Strafe an Leib, Leben, Gtieder, Haut und Haar angeklagt
werden mochte, ald auf Raub, Diebftngl, Meineid, Gewalt gegen
den öffentlichen Frieden, Mord, Brand, DBerwundung, Verftim-
melung, Nothzucht, Entführung, Ehebruc, Keberei, Zauberei,
Siftmifcherei und Salfehmünzerei, öffentliche Leibeg- und Lebeng-
ftrofen vor, nach Umftänden jedoch manchmal, oft aber allein nur
mit Zuftimmung des Befchädigten, durch Geld Köshar! — Die ur:
alte Eitte der nmilienblutrache (Faida, Inimicitia) önuerte weit
in dag Mittelalter herab ‚ mit der einzigen Menderung ‚ daß der
Sühnungspreis an die verlegte Familie jet in Ger geleiftet werz
den mußte; mag dng borzugsmeife Wehrgeld (Weregildum, We-regeldum, Wargilda), VBergelt (praetium redemtionis), Zeut-
geld, Leutwerth (Praetium Leudis, hominis ingenui) genannt
wurde. Auch jet noch mußte in folchen Fällen im Verhättniffe
zum Wehrgelde (zur Compositio) eine Tare an den öffentlichen
Richter bezahlt werden, dnmit man dem Verbrecher auch von hier
aus Ruhe Iaffen und geben fönne (meßwegen diefe Tare vorzugs:
weife Fredom genannt werden mochte). Weber die Größe degWeHrgeldeg für einen freien Mann enthalten dns bnjunnrifche Ge-
feß und die NReichscapitularien verfchiedene Beftimmungen ; ia in
vielen Fällen wurde die Summe desfelben erft in eigenem Gau-
gerichte beftimmt 3. War dies Wehrgerd geleiftet, fo durfte Heifwerer Strafe feine Priontrache mehr Gtatt haben. Schon dag
bajunnrifche Gefe befchränkte die Prinatrache ; und 8, Karl der
Große fuchte ale wegen Nord entftandenen und in den Familien
gleichfam verewigten Feindfchaften und deren DBlutrache im hrift-
lichen Sinne durch mehrere Kapitularien zu mildern. Hierin folg-
ten ihm die nachherigen fräntifch-germanifchen ‚Herrfcher und der

 

2) Eo quod contra Dominum et piissimum imperatorem suum senioremrebellis et infidelis exstiterit.

2) Quod nostrae imperiali majestati in palatino placito adjudicatum est.Suvavia. p. 114. 185. 240. — Annal. Saxo Anno 1104. ;
?) Lex Bajuvar. 258. 259. 270. 287. 291. — Juvavia. p. 43: „Placitumhabitum est de Weregildo Wilhelmi Comitis.‘
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Seift der Zeiten ; bi endfich die barbarifche Selbftgülfe vor einer ver-

nunftgemäßen Gefehgebung und unpartheüfchen richterfichen Strenge

nach und nach gänzlich verfehwunden ft). Bei der NRoheit und
Unmiffenheit der Menfchen, und bei der fehon nngedeuteten Man-

gelgaftigkeit und Unvollommenheit der Gefeße mag man in man-

chen Fällen mit diefen ©erichten und deren Einrichtung eben nicht
am beiten daran gewefen feyn. Weit fat Alles durch Bußgelder
nbgethan ward und die Gerichte auf diefe Weife eine nicht unbe-
deutende Geldquelle gewefen waren: fo mag die Snbfucht nuch piel-
fältig verleitet haben, Verbrechen nufzufuchen, zu finden und ftart
zu beftrafen;- wodurd dann vorzüglich unbemittelte Familien in

Not und Armut) gebracht worden feyn mögen. Sm Einzelnen

Yößt fich jedoch darüber nichts Umftändfiches nachweifen. Die Def:
fentlichkeit der ©erichte aber war doch zuverläffig ein ftarkeg Ge-
genmittel wider derlei Webergriffe! — Im öfterreichifchen Land-

rechte Herzogs Leopold de Glorreichen Lümmt feine Spur mehr
davon vor. — US öffentlicher Beamte ftellte der Gnugraf die
Perfon des Königs, des Herzogs, des Markgrafen vor, in wel-

cher jet Nechte und Gewalt des alten Friedborgs der einzemmen
Boltsverfammlungen vereinigt waren. Macht und Rechte des Ge:

richts und der Polizei wurden jegt von dem Önugrafen im Na:

men de$ Königs, des Herzogs oder des Markgrafen geübt. Ne-

benbei Ing dem Grafen auch der ganze Heerbann des ©nues ob.

Er mufte fowohl non füniglichen oder Yandesfürftlichen Dienft:

Yeuten, von dem Abel und von deffen Gefolge, endlich auch von

den Gemeinfreien beim Aufrufe von Seite des Königs den Hee-

resdienft nach den vorgefchriebenen Xeifen fordern, die Krieger mu-

ftern und den Zuzug feines Onues dem Oefammtheere der Pro-

pinz, des Markgraftums, Herzogthums oder deg Reichs zufüh-

ven, nach nusdrügficher Anordnung des bajuvarifchen ©rfeges ?).

Zu diefem wichtigen Gefchäfte fam dann noch die Einhebung und

Anrieferung aller Eöniglichen, oder der fiscalifchen Snhresgefülte im

Snue aus den freiwilligen Gefchenten, Gonfiscationen, aus dem

föniglichen Banne, aus den Öeldftrafen für Uebertretungen der

Gefee, aus erblos der Kammer anheim gefallenen Gütern, aus

der Münze, aus den Zöllen, Marktrechten, Zinfen der Löniglichen

 

2) Lex Bajuvar. 268. — Perz, IH. p. 95. 212. — Capitul. Anno 802.

817. De Faidis coörcendis.

?) Lex Bajuvar. p. 266.
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oder Iandesfürftlichen Schußbefohlenen, aus den fiscalifchen Zin-
fen, aus der Sudenfteuer, und wahrfcheinlich nuch aus den Brüch-
ten und Erträgniffen der Yandesfürftlichen Kammerdomänen, deren
DBeforgung zwar eigenen Minijterinlen, jedoch unter ftrenger Auf:
fiht des Öaugrafen, anvertraut war ). Für fo viele Wichtige
und anftrengende Dienfte bezog der Öaugraf eigene Renten (Be-
neficium et honorem), von allen DBußen den dritten, manchınalden neunten Theil, einen Antheil an den fiscalifchen Zinfen, end-
Yich eigene fiscafifche Ländereien und Gefälle als Lehen für dieDauer feineg gaugräflichen Ambachts, worüber dag bajuvarifcheGefeg und die deutfchen Neichscapitufarien snhlreiche Beweife ge-ben.

 

Die Emunitäten, die Herrengerichte, Schugrehtund Schup-herren. Stand der freien Wehren und deren Vorzüge in
dem öffentlichen Gerichte,

Die Herrenmacht des urfreien celtifch = germanifchen Mannesbefchränfte fich nicht auf feine eigene Perfon allein ‚, fondern fieumfaßte nuch ale Bewohner feines ganzen freien Haufes und Ganl-
gutes, auf welchen und in welchem er Herr feyn wollte und war.Gegen diefe Denk: und Gefühlsweife ftritt jeder Eintritt des amt:übenden öffentlichen Richters in dng Haug und Sanlgut einegfreien Mannes, um eineg DVergeheng oder Verbrechens wegen einen,feinem Gute, feiner Inmilie, feinem Gefinde Angehörigen heraugzu hohlen. Der freie Herr wollte dnher Fieber feldft vor Gerichterfcheinen, feine Familie und Untergebenen dafelbft vertreten, mitRichter und Kläger fi) ausföhnen oder im Außerften Falle denSchuldigen vor dag Gericht ftellen, al$ die Herausnapme desfel-ben durch die Gerichtshüttel oder die Richter in feinem Haufe ge:wärtigen. E$ erging demnach an den freien Saatherrn nur der Rufdes Nichterg, felbjt vor Gericht u erfcheinen oder feinen beffngtenUntergebenen vor dng Gericht zu bringen. Gefchad Hierauf Eeinegvon Beiden, dann war der öffentliche Nichter befugt, die Feldmartund dns Haus deg Gaalherrn du betreten und fein Mınt dafelbftzu Handeln. Ag unverfchlich empfiehlt dag bajuvarifche Grfeb

 

*) Perz, II. 181. 187. 231.


